
Geschäftsordnung des Arbeitskreises „Energetische und stoffliche Nutzung 
von Biomasse“ 

 
 

§ 1 
Einladung 

1. Zu einer Sitzung des Arbeitskreises ist einzuladen, wenn 
o der Arbeitskreis die Sitzung beschließt,  
o mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich beantragt,  
o das MLUV dies beantragt.  

2. Die Einladung zu einer Sitzung ist spätestens 14 Tage vor der Sitzung per e-mail mit 
der Tagesordnung zu versenden.  

 
§ 2  

Sitzungen und Beschlussfassung 
1. Der Arbeitskreis trifft sich in der Regel zweimal jährlich zu einer Sitzung.  
2. Die Sitzung wird durch einen Vertreter der Einrichtung geleitet, die den Vorsitz des 

Arbeitskreises innehat (nachfolgend Geschäftsstelle genannt).  
3. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
4. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 
 

§ 3  
Protokolle 

1. Über die Sitzung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen und den Arbeitskreismitgliedern 
nach max. vier Wochen zu übermitteln. Das Protokoll wird vom Arbeitskreis durch 
Beschluss in der Folgesitzung gebilligt.  

 
§ 4  

Mitglieder des Arbeitskreises 
1. „Mitglieder“ des Arbeitskreises sind alle Einrichtungen der „Forschungsplattform 

ländliche Räume“, die ihren Beitritt der Geschäftsstelle schriftlich und unter 
Benennung der vertretenden Personen erklärt haben. 

2. Im Arbeitskreis können ebenfalls Einrichtungen als „Gäste“ mitwirken, die nicht 
Mitglieder der „Forschungsplattform ländliche Räume“ sind. Über die Mitwirkung und 
Rechte von Gästen entscheiden jeweils die Mitglieder des Arbeitskreises. 

 
§ 5 

Vorsitz des Arbeitskreises 
1. Der Vorsitz des Arbeitskreises wird durch eine Einrichtung des Arbeitskreises für die 

Dauer eines Kalenderjahres wahrgenommen.  
2. Die Auswahl der Einrichtung, die den Vorsitz des Arbeitskreises im Folgejahr 

wahrnehmen soll, erfolgt auf der letzten Sitzung eines jeden Jahres durch einfache 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. 

 
 
 
 



§ 6  
Änderungen der Geschäftsordnung 

Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen der Zustimmung von mehr als der 
Hälfte der Mitglieder des Arbeitskreises.  
 
Beschlossen am 31.03.2006 


